
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

I 

I 

\. V 

Rn das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Wien/ am 13.4. 1992
' 

Unser Zeichen: 

S-192/N 

Durchwahl : 

479 

Betreff: Entwurt- eines Bundesgesetzes/ mit dem das GLeich
behandlungsgesetz geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich] dem Präsidium des Nationalrates die 

beiLiegenden 25 Rbschriften ihrer SteLLungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes/ mit dem das Gleichbehandlungsgesetz 

geändert wird] mit der Bitte um Kenntnisnahme zu überrei

chen. 

25 BeiLaqen 

Für den GeneraLsekretär: 

gez. Dr. Noszek 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
..DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für Rrbeit 

und Sozial.es 

Stubenring 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

53.310/4-3/91 13.1.1982 

Wien, am 13.4. 1992 

Unser Zeichen: 

S-192/N 

Durchw317l : 

479 

Betrerr: Ent wurr eines Bundesgesetzes, mit dem das Gleich
behandlungsgesetz gedndert wird 

Die Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern dster

rei chs beehr t sich, dem Bunäesmi ni s ter.i um für Rrbei t und 

SoziaLes zum vorLiegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das GLeichbehandlungsgesetz geändert wird, roLgende 

Stellungnahme zu übermitteln: 

Der Grundsatz der GLeichbehandlung von Nann unä Frau im 

Berufsleben und damit die Vermeidung unsachlicher Dirferen

zierungen steht außer Streit. Vernünftige� nicht überspannte 

Legistische Nal3nahmen in dieser Richt ung sind grundsdtzlich 

zu begrüßen. Doch giLt es hier ein ausgewogenes Naß zu fin

denj das den Unternehmer nicht in einen gesetzliChen Rahmen 

zwdngt� wo er berürchten muß; bei jeder personelLen Dispo

sition in ein Verfahren hineingezogen zu werden. Der vor-

Liegende Entwurr geht in dieser Richtung zu weit. Soweit 

mit dem Entwurf eine Rngleichung des Gleichbehandlungsge

setzes an das EG-Recht und damit eine EG-Konformität 

erreicht wirdj bestehen keine Einwdnde. Der Entwurf geht 

jedoch über die HersteLlung der EG-Konrormität hinaus. 
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Zu weitgehend ist der neue Diskriminierungstatbestand in 

Ziffer 2 im Zusammenhang mit der diesbezügLichen 5chadener

satzregelung in Ziffer 8. Das ProbLem der sexuellen BeLd

stigung am Rrbeitsplatz solL nicht bagatellisiert werden. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob mit der geplanten 5cha

denersatzregelung der 5ache wirklich gedient ist. Im 5cha

denersatzverfahren müßten schwierige Fragen� etwa worin ein 

5chaden besteht� die Hdhe eines allfdlLigen 5chadenersat

zanspruches oder die Frage nach einem Nitverschulden des 

(der) Geschädigten geklärt werden. 

Die Verpflichtung" Arbeitnehmer vor sexuellen Belästigungen 

zu schützen� ergibt sich bereits aus der Fürsorgepflicht 

des Arbeitgebers. Die vorgeschlagene RegeLung ist als Ld

sung jedenfalls nicht akzeptabel. 

Zu weitgehend ist auch die Regelung in Ziffer 4 und Ziffer 7 .  

Das g l  ei che gi l t für die Zi ffer .,0 des En t wurfes mi t der 

vorgesehenen Beweislastumkehr" die im Hinblick auf die ge

planten 5chadenersatzregelungen Anlaß zu ungerechtfertigten 

Diskriminierungen geben kdnnte. Den von Diskriminierungen 

Betroffenen steht neben den Interessenvertretungen ohnedies 

die Rnwdltin für Gleichbehandlungsfragen zur VerfügungJ so 

daß es einer derartigen Beweislastregelung nicht bedarf. 

Die Präsidentenkonferenz spricht sich gegen die in Ziffer 17 

geplante Einführung einer eigenen KLagebefugnis für die 

Anwältin für Gleichbehandlungsfragen sowie die Verlängerung 

der Fristen aus. Der Anwältin für GLeichbehandlungsfragen 

fehlt die 5achlegitimation. 

Zu _Zi '-fer i 8 noch angemerk t J daß der Ersa tz ei nes Nach tei

les' der nicht in einer Vermdgenseinbuße besteht" mit min

destens 5.000J- 5chiLLing nicht gerechtfertigt ist. Es 

solLte lauten "hdchstens 5.000,- 5chilling". 
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25 Abschristen dieser 5tellungnahme werden wunschgemdß 

gLeichzeitig dem Prdsidium des NationaLrates zugeleitet. 

Der Prdsident: Der Generalsekretdr: 

gDZ. Dipl. fl'e'. Dr.!:nhmbcrger 
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